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► Nr.  VO/2021/10622-01
öffentlich

Lübeck, 20.12.2021
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Antwort auf Anfrage BM Antje Jansen (GAL) - Anfrage gem. §16 
GO: E-Ladesäulen in der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

10.01.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.01.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage BM Antje Jansen (GAL) - Anfrage gem. §16 GO: E-Ladesäulen in der Hansestadt 
Lübeck in der Bürgerschaft vom 25.11.2021, VO/2021/10622:

1.) Wie viele kWh wurden jeweils in den Jahren 2019, 2020 und bis zum Zeitpunkt der Be-
antwortung dieser Anfrage in 2021 an den öffentlichen Elektroladesäulen in Lübeck ver-
braucht? 

2.) Wie häufig wurden Pkw „getankt“? 

3.) Wie wird der Stromverbrauch an den Ladesäulen getrennt von dem Stromverbrauch der 
Stadtwerkekund*innen gemessen und verrechnet? 

4.) Wer zahlt den Stromverbrauch an den E-Ladesäulen?
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Antwort:
Allgemeine Vorbemerkung:
Der vorliegende Berichts- bzw. Anfragewunsch betrifft den Zuständigkeitsbereich einer städ-
tischen Gesellschaft. Die Anfrage bzw. der Berichtsauftrag ist deshalb zuständigkeitshalber 
an diese Gesellschaft weitergeleitet worden und die Beantwortung der gestellten Fragen ist 
durch die Stadtwerke Lübeck GmbH am 17.12.2021 dem Fachbereich übersandt worden.

Aufgrund der Tatsache, dass städtische Eigengesellschaften keine eigenen Berichte in die 
Gremien der Hansestadt Lübeck einbringen können und dieses nur dem Fachbereich mög-
lich ist, geschieht dieses mit dem Deckblatt des Fachbereiches Wirtschaft und Soziales.
Der Fachbereich Wirtschaft und Soziales weist darauf hin, dass für Inhalte und Umfang der 
Antworten ausschließlich die Gesellschaften selbst verantwortlich sind. Der Fachbereich 
Wirtschaft und Soziales wird zu den einzelnen Anfragen bzw. Berichten nur dann eigene 
Anmerkungen machen, wenn auch städtische Verwaltungseinheiten von gestellten Fragen 
betroffen sind und zu den Mitteilungen der Gesellschaften entsprechende Ergänzungen not-
wendig sind.

Anlagen:
Antwort der SWL zur Anfrage E-Ladesäulen

Senator Sven Schindler
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